
Beförderungspapier nach ADR

1. Absender

2. Empfänger

5.Kennzeichen für die Beförderung Rauminhalt (l) Faktorsumme

UN1002 LUFT, VERDICHTET, 2.2, (E) Stahlflasche 7,00

UN1002 LUFT, VERDICHTET, 2.2, (E) Stahlflasche 10,00

UN1002 LUFT, VERDICHTET, 2.2, (E) Stahlflasche 12,00

UN1002 LUFT, VERDICHTET, 2.2, (E) Stahlflasche 15,00

UN1072 SAUERSTOFF, VERDICHTET, 2.2 (5.1), (E) Stahlflasche 5,00

Andere:

6. Zulassungsnummer des Fahrzeuges

TSGA 06.2013 Nickel / Hirschmann

7. Unterschrift des Fahrers

Anzahl und Art der Versandstücke

3. Beförderer

4. Zusätzliche Informationen

Beförderungskategorie 3*

Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße   Stand 06.2013

Das mitführen dieses Begleitpapieres ist in Ländern wie z.B.  Deutschland und Dänemark für Privatpersonen keine Pflicht. Bei 
einem Transport für einen Gemeinnützigen Verein ist dieses Begleitpapier mitzuführen. Der zulässige Gesamtrauminhalt aller
Behälter pro Fahrzeug darf 300. l nicht überschreiten. Es besteht keine Kennzeichnungspflicht am Fahrzeug.

* In der Beförderungskategorie 3 sind der zulässige Gesamtrauminhalt und und die Kennzeichnungspflicht festgelegt.

Gesamtrauminhalt (l)

Nach ADR - Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses  par Route = Europäisches Übereinkommen über die 


